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I Beschlüsse des Hauptausschusses der Gemeinde Hoppegarten vom 04.11.2019 

-öffentlicher Teil- 
 

AN 009/2019/19-24 

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Entschädigungssatzung Feuerwehr nach folgenden Maßgaben zu überarbeiten: 
 

 Die Gemeinde Hoppegarten zahlt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von  

200 € an alle derzeit 94 Kammeraden/innen der freiwilligen Feuerwehr Hoppegarten ab dem 16. Lebensjahr, pro Mitglied, 
einmal im Jahr.  

 An alle die, die mindestens zu 40 h im Jahr an Einsätzen, Schulungen und sonstigen ehrenamtliche Aufwendungen aktiv 
teilgenommen haben.  

 Diese Aufwandsentschädigung wird dann immer zum Jahresende im Dezember fällig.  

 Die Aufwandsentschädigung für Funktionsträger ist anlehnend, nach dem „Aufwandentschädigungsmodell“ der 
Nachbargemeinde Neuenhagen anzupassen.  

Die Aufgabenbereiche der Funktionsträger der örtlichen Wehren, der Gemeinde Hoppegarten, bleiben dabei unberührt. 
Die Gemeinde Neuenhagen setzt andere Schwerpunkte. Funktionsträger in Doppelfunktionen bekommen immer nur die 
höher gestellte Entschädigung, werden also nicht doppelt vergütet. 

 Zu beachten sind diese Aufwendungen ab dem Jahr 2020.  

 Die Einsatzpauschale bleibt unverändert bestehen. 

 Im Haushalt 2020 sind zusätzliche 40.000 Euro für die Entschädigungen einzustellen. 
 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

8 x ja, 0 x nein, 1 x enth. 

 

AN 012/2019/19-24 

Der Bürgermeister wird aufgefordert, die Einsatzzeiten des Ordnungsamtes so zu strukturieren, dass die Mitarbeiter insbesondere 
an Renn- und Veranstaltungstagen der Galopprennbahn Hoppegarten erreichbar und Außendienstmitarbeiter im Einsatz sind, 
um ordnungsbehördliche Anordnungen zu überprüfen und ggf. Verstöße zu ahnden. Mehrkosten sind dem Verursacher 
(Veranstalter) aufzuerlegen. 
 
Ergebnis: einstimmig angenommen 

7 x ja, 0 x nein, 2 x enth. 

 

AN 013/2019/19-24 

Es wird beantragt, die Gebühren für missbräuchliche Alarmierung, hier eingeschlossen die wiederholte Alarmierung durch 
Fehlfunktionen von Brandmeldeanlagen, oder aber missbräuchliche Raum- und Gebäudenutzung so erheblich anzuheben, dass 
der gesetzliche Maximalbetrag erreicht wird.  
 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

8 x ja, 0 x nein, 1 x enth. 

 

AN 014/2019/19-24 

Es wird beantragt, mittels einfacher Umfrage bei den Eltern in den Kindertageseinrichtungen zu ermitteln, ob die Öffnungszeiten 
der Einrichtungen noch zeitgemäß sind.  Der Fragebogen ist mit dem zuständigen Ausschuss im 1. Quartal 2020 zu erarbeiten. 
Die Evaluierung soll im 2. Quartal 2020 abgeschlossen sein. 
 
Ergebnis: einstimmig angenommen 

9 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 

 

AN 019/2019/19-24 

Es wird beantragt, den Parkplatz der Gemeindeverwaltung mittels einer Schranke abzusperren. Für Besucher der 
Gemeindeverwaltung soll im Foyer die Möglichkeit der kostenfreien Entwertung eines Parktickets geschaffen werden. Für 
Mitarbeiter, Gemeindevertreter, Sachkundige Einwohner und das Personal des MGH sind Dauerparkkarten zu gewährleisten. Die 
Schrankenanlage ist durch Videoüberwachung zu sichern. Der Parkplatz ist durch einen Zaun zu sichern. 
 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 

6 x ja, 3 x nein, 0 x enth. 

 

Beginn des amtlichen Teils 



 

12. Dezember 2019     Amtsblatt für die Gemeinde Hoppegarten    Seite 3 

              17. Jahrgang; Ausgabe 11/2019 

II Beschlüsse der Sondersitzung der Gemeindevertretung Hoppegarten vom 04.11.2019 

-öffentlicher Teil- 
 

AN 016/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung beschließt 300 000 Euro für den Bau zweier Radwege in Münchehofe zur B 1 bzw. Ortsausgang 
Dahlwitzer Straße und Friedrichshagener Chaussee im Jahr 2020. 
 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 

25 x ja, 1 x nein, 1 x enth. 

 

AN 017/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung beschließt, im Haushalt 2020 1.000.000,- € für den Bau und die Planung von Spielplätzen 

(eingeschlossen sind kleine Sportanlagen wie Skaterbahn, Volleyballfeld etc.) im Ortsteil Hönow und Dahlwitz einzustellen. Der 

Antrag zum Spielplatzbau im Hönower Dorf soll hier inkludiert sein. Grundlage der Planung und des Baus soll die „Analyse von 

Bestand und Bedarf an öffentlichen Kinderspielplätzen in der Gemeinde Hoppegarten Erarbeitet vom FB I zum AN 093/2017/14-

19, vorgelegt mit IV 026/2017/14-19“ sein, sowie die zu erarbeitende Empfehlung des Ausschusses für Jugend, Bildung, Kultur 

und Sport, sowie des Ortsentwicklungsausschusses, welche bis zum Ende des 1. Quartales 2020 zu erarbeiten und durch den 

Hauptausschuss zu bestätigen ist. 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

21 x ja, 0 x nein, 6 x enth. 

 

AN 018/2019/19-24 

Es wird beantragt, in der Haushaltssatzung der Gemeinde Hoppegarten für das Haushaltsjahr 2020  „§5 Abs.3 Die Wertgrenze, 
ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der 
Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 20.000 € festgesetzt.“  
 
wie folgt zu ändern:  
Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung 

der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 10.000 € festgesetzt. 

Ergebnis: mehrheitlich abgelehnt 

10 x ja, 13 x nein, 4 x enth. 

 

AN 020/2019/19-24 

Es wird beantragt, dass für das Grundstück Gemarkung Hönow, Flur 2, Flurstück 2585 (3.227 m²), 50 000 Euro zur Gestaltung in 

den Haushalt eingestellt werden. Über die konkrete Ausgestaltung sind die Gemeindevertretung und der Ortsbeirat 

miteinzubeziehen. 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

27 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 

 

AN 025/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung beschließt in den Haushalt 2020 Mittel für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur Errichtung eines 
Viergeschossers einzustellen. Der Standort soll sich in der SEW auf dem Baufeld 1.1 zwischen Altlandsberger Chaussee und 
Parallelstraße befinden.  
 

Ergebnis: mehrheitlich abgelehnt 

11 x ja, 13 x nein, 3 x enth. 

 

AN 026/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung beschließt, dass die Planungskosten für das neue Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in 

Münchehofe, Triftstr. 21, 15366 Hoppegarten, in die HH-Planung 2020 bis zur Leistungsphase 4 mit 100.000,00 Euro 

aufzunehmen sind. Darüber wird ein Sperrvermerk gelegt. Die Verwaltung soll ein Baugenehmigungsverfahren einleiten. 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

27 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 
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AN 027/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung beruft gemäß § 43  Abs. 4 BbgKVerf. 

Frau Hjördis Schulz,  
wohnhaft in 15366 Hoppegarten /OT Hönow 
 

mit sofortiger Wirkung zur sachkundigen Einwohnerin in den Ausschuss für Ortsentwicklung, Umwelt und Infrastruktur. 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

27 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 

 

DS 025/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt den Entwurf der Haushaltssatzung 2020.  

Ergebnis: einstimmig angenommen 

25 x ja, 0 x nein, 2 x enth. 

 

DS 032/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt, dass keine Einwendungen gegen die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters 

am 01. und 15. September 2019 vorliegen. Die Wahl ist gültig. 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

26 x ja, 0 x nein, 1 x enth. 

 

DS 039/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt für das Jahr 2020 nachfolgende Sitzungstermine: 

Montag, 10. 02.2020 

Montag, 23.03.2020 

Montag, 11.05.2020 

Montag, 22.06.2020  

Montag, 07.09.2020 

Montag, 26.10.2020 

Montag, 07.12.2020 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

27 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 

 

DS 040/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt: Der Bürgermeister wird beauftragt, die Verhandlungen mit den Kommunen der 

Region über den Bau und die Betreibung einer interkommunalen Schwimmhalle fortzusetzen. Die geplante Schwimmhalle muss 

mindestens ermöglichen, den Schwimmunterricht an den Hoppegartener Schulen abzudecken. Das Verhandlungsergebnis ist 

der Gemeindevertretung zur weiteren Beschlussfassung vorzulegen. 

 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

 

DS 044/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Vergabe zur Errichtung eines Erweiterungsbaus für die Peter Joseph Lenné 

Oberschule gemäß der Variante „Miete für zehn Jahre und anschließendem Kauf“ (Variante 4) an den Bieter DM Bau GmbH. 

 

Ergebnis: mehrheitlich angenommen 

26 x ja, 1 x nein, 0 x enth. 
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III Beschlüsse des Hauptausschusses der Gemeinde Hoppegarten vom 25.11.2019 
-öffentlicher Teil- 

 
DS 042/2019/19-24 

Der Hauptausschuss stellt gemäß § 79 Abs. 1 BbgKVerf fest, dass das Grundstück in der Gemarkung Dahlwitz-Hoppegarten, 

Flur 3, Flurstück 789 für die Erfüllung gemeindlicher Aufgaben in absehbarer Zeit nicht notwendig ist. 

Der Hauptausschuss beschließt den Verkauf des Flurstückes 789 der Flur 3 für den vom NABU angebotenen Kaufpreis an die 

NABU-Stiftung Nationales Naturerbe, unter der Voraussetzung, dass diese eine Teilfläche von ca. 2.000 m² aus den Flurstücken 

186, 187 und 188 in der Flur 4, Gemarkung Dahlwitz-Hoppegarten an die Gemeinde Hoppegarten unentgeltlich überträgt.  

Die Verwaltung wird beauftragt, Vertragsverhandlungen zu führen und zum Abschluss zu bringen. Die Kosten des Vertrages und 

seiner Durchführung (bis auf Vermessungskosten) trägt der Käufer. 

Ergebnis: mehrheitlich abgelehnt 

0 x ja, 6 x nein, 3 x enth. 

 

DS 047/2019/19-24 

Der Hauptausschuss beschließt die Erteilung der Zustimmung zum Verkauf des Erbbaurechtes am Grundstück in der Gemarkung 

Dahlwitz-Hoppegarten, Flur 3, Flurstück 1200. 

Voraussetzung ist, dass alle Rechte und Pflichten (mit Weitergabeverpflichtung) aus dem Erbbaurechtsvertrag vom 

01.03./18.07.2007 vom Käufer übernommen werden. 

Die Verwaltung wird bei Vorliegen eines notariellen Vertrages ermächtigt, diesen zu genehmigen, wenn die vorgenannten 

Voraussetzungen erfüllt werden. 

 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

8 x ja, 0 x nein, 1 x enth. 

 
 

IV Beschlüsse der Gemeindevertretung Hoppegarten vom 09.12.2019 

-öffentlicher Teil- 
 
AN 023/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Beauftragung der zuständigen Organe, die awf zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt aufzulösen. 
 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 

16 x ja, 8 x nein, 3 x enth. 

 

AN 028/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung möge beschließen:  
Der Beschluss zu DS 008/2019/19-24 wird insoweit abgeändert, dass die Fachausschüsse mit 6 Mitgliedern und bis zu 6 

sachkundigen Einwohnern besetzt werden. 

 

Ergebnis: mehrheitlich angenommen 

19 x ja, 7 x nein, 1 x enth. 

 

AN 033/2019/19-24 

Hiermit beantragt die Fraktion „ZUKUNFT für Hoppegarten“, die Fachausschüsse und den Hauptausschuss neu zu besetzen, da 

die Voraussetzungen des § 41 Abs. 6 BrbKVerf eingetreten sind. Die Fraktion Zukunft für Hoppegarten schlägt nachfolgende 

Fachausschussbesetzung vor: 

Für den Bauausschuss ist mit sofortiger Wirkung Herr Eißrig Mitglied. 

Für den Ausschuss für Ortsentwicklung, Umwelt und Infrastruktur ist mit sofortiger Wirkung Herr Dachroth ordentliches 

Mitglied. 

Für den Ausschuss Jugend, Bildung, Kultur und Sport ist mit sofortiger Wirkung Herr Eißrig ordentliches Mitglied. 

Für den Ausschuss Haushalt, Finanzen und Wirtschaft ist mit sofortiger Wirkung Frau Machel ordentliches Mitglied. 
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Besetzung des Hauptausschusses mit sofortiger Wirkung: 

   ordentliches Mitglied   Stellvertreter 

CDU   Frau Knihs     Herr Scherler 

ZfH   Herr Dachroth                       1. Herr Eißrig,  2. Frau Machel 

DIE LINKE  Frau Hummel             1. Frau Schmäke,  2. Katja Helmig             

              Herr Dr. Galeski                2. Frau Schaefer 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

27 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 

 

DS 033/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt  

1. die während der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange entsprechend § 3 Abs. 2 BauGB und 

§ 4 Abs. 2 BauGB vorgebrachten Einwendungen und Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplans 

„Feuerwehrstandort Siedlungserweiterung Hönow“ gemäß den beigefügten Unterlagen abzuwägen. Die Verwaltung wird 

beauftragt, die Bürger und Träger öffentlicher Belange, die Bedenken und Anregungen erhoben haben, vom Ergebnis in 

Kenntnis zu setzen. 

 

2. gemäß § 10 Abs. 1 BauGB den Bebauungsplan “Feuerwehrstandort Siedlungserweiterung Hönow” bestehend aus der 

Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen als Satzung. Die Begründung wird gebilligt. 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

24 x ja, 0 x nein, 3 x enth. 

 

DS 050/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Aufhebung des Beschlusses DS 025/2019/19-24 Entwurf des Haushaltes 

der Gemeinde Hoppegarten für das Haushaltsjahr 2020. 

 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

27 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 

 

DS 051/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt den Entwurf der Haushaltssatzung 2020. 

 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

24 x ja, 0 x nein, 3 x enth. 

 

DS 052/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten bestätigt den Vorschlag des Bürgermeisters zur Vergabe der Leistung Winterdienst an die 

Firma RUWE. 

 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

27 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 

 

DS 053/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten bestätigt den Vorschlag des Bürgermeisters zur Vergabe der Leistungen zum Umbau der 

Schulstraße und Marderstraße an die Firma Nest aus Feldberger Seenlandschaft. 

 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

25 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 

 

DS 054/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten bestätigt den Vorschlag des Bürgermeisters zur Vergabe der Leistung Errichtung 

Beleuchtung für die Alte Berliner Straße und die Köpenicker Straße an die Firma Elektro Schmidt. 

 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

27 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 
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DS 055/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten bestätigt den Vorschlag des Bürgermeisters zur Vergabe der Leistung Gehwegherstellung 

zur KITA Köpenicker Straße an die Firma TSU Müncheberg. 

 

Ergebnis: mehrheitlich angenommen 

13 x ja, 2 x nein, 12 x enth. 

 

DS 056/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt den Ausbau der Hegelstraße gemäß Variante 5 und eines Abschnittes der Karl-

Marx-Straße gemäß Variante 4 nach erfolgter Anliegerbeteiligung. 

 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

26 x ja, 0 x nein, 1 x enth. 

 

DS 058/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Satzung der Gemeinde Hoppegarten für die Benutzung kommunaler 

Einrichtungen der Gemeinde Hoppegarten und über die Erhebung von Benutzungsgebühren (Benutzungs- und 

Gebührensatzung). 

 

Ergebnis: mehrheitlich angenommen 

21 x ja, 2 x nein, 3 x enth. 

 

DS 059/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Vergabe der Verpflegungsleistungen im Vergabeverfahren V 40a_18 ab 

Februar 2020 für die Kitas Bernd Döberitz, Rappel-Zappel und Schatztruhe an den Bieter 1 aus Los 5, die Kita Gänseblümchen 

an den Bieter 6 aus Los 6 und für die Gebrüder-Grimm-Grundschule an den Bieter 6 aus Los 7. 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

27 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 

 

DS 046/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt, in Ergänzung zu den DS 220/2016/14-19 und 173/2016/14-19, die Beteiligung 

am Projekt „Familienzentrum“ im Haus der Generationen wie folgt: 

1. Die Stiftung SPI wird ermächtigt, im Haus der Generationen, Lindenallee 12, 15366 Hoppegarten, das Projekt 
„Familienzentrum“ im Rahmen der Konzeption vom 22.08.2019 für die Laufzeit vom 01.09.2019 bis zum 31.12.2020 
durchzuführen. Der Betreibervertrag vom 06.04.2017, in der Fassung der 1. Änderung des Betreibervertrages vom 
04.07.2018, wird durch den Bürgermeister inhaltlich angepasst. 
 

2. Zur Kofinanzierung des Projektes stellt die Gemeinde Hoppegarten in der Projektlaufzeit jährlich 1.600 € aus den 
Zuwendungen des Projektes „Mehrgenerationenhaus (MGH)“ zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Gemeindevertretung 
damit einverstanden, dass zehn Wochenstunden, also jährlich 12.500 € der geplanten Personalkosten für das „MGH“, 
für das Projekt „Familienzentrum“ aufgewendet und mit den frei werdenden Finanzmitteln im Projekt „MGH“ tarifliche 
Anpassungen vorgenommen werden sowie eine Stelle im Bereich Bundesfreiwilligendienst geschaffen wird. 

 
Ergebnis: einstimmig angenommen 

23 x ja, 0 x nein, 4 x enth. 
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DS 048/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beauftragt den Bürgermeister: 

1. einen „Vertrag für die Überlassung einer kommunalen Liegenschaft für die Betreibung von zwei weiterführenden Schulen 
im Gemeindegebiet Hoppegarten“ mit der Anerkannten Schulgesellschaft mbH auf der Grundlage des als Anlage 
beigefügten Entwurfs abzuschließen sowie 
 

2. einen Erbbaurechtsvertrag mit Option auf der Grundlage des als Anlage beigefügten Entwurfs eines 
Erbbaurechtsvertrages abzuschließen, wobei die wesentlichen Inhalte wie folgt beschrieben werden: 

 
- Laufzeit 50 Jahre 
- Erbbauzins 1% 
- Kosten des Vertrages und der Durchführung einschließlich der Vermessung und des Gutachtens zur Feststellung 

des Verkehrswertes bei ASG 
- Optionsbezug auf § 9 des Betreibervertrages 

 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

21 x ja, 2 x nein, 3 x enth. 

 

 

V Öffentliche Bekanntmachungen 

 

Haushaltssatzung der Gemeinde Hoppegarten für das Haushaltsjahr 2020 

 

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
09.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
  
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der  

  
ordentlichen Erträge auf 40.276.400 EUR 
ordentlichen Aufwendungen auf 39.679.850 EUR 

  
außerordentlichen Erträge auf 0 EUR 
außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR 

  
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der  

  
Einzahlungen auf 38.976.100 EUR 
Auszahlungen auf 44.125.850 EUR 

  
festgesetzt.  

  
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf: 

  
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 37.881.200 EUR 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 35.869.650 EUR 
  
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.094.900 EUR 
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 7.253.300 EUR 
  
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 EUR 
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.002.900 EUR 
  
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0 EUR 
Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0 EUR 

 
§ 2 

 

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt. 
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§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 

 

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt: 

 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 250 v. H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v. H. 

2.  Gewerbesteuer 300 v. H. 

 
§ 5 

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung 
angesehen werden, wird auf 100.000 € festgesetzt. 

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 5.000 € festgesetzt. 

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen 
Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 20.000 € festgesetzt. 

4. Die Wertgrenze, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei: 

a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 100.000 € und  
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 300.000 € 

festgesetzt. 
 

§ 6 
 

entfällt 
 

§ 7 
 

Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt. 
 
Hoppegarten, 11.12.2019  

 
gez. Karsten Knobbe                             - Siegel - 
Bürgermeister 
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Hinweis 

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Hoppegarten für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 09.12.2019 beschlossen.  

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Hoppegarten für das Haushaltsjahr 2020 vom 09.12.2019, der Haushaltsplan und die 

dazugehörigen Anlagen können von Jedem eingesehen werden. 

Die Einsichtnahme kann zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung 

Montag     9.00 bis 12.00 Uhr 

Dienstag    9.00 bis 12.00 Uhr und 

              14.00 bis 19.00 Uhr 

Donnerstag    9.00 bis 12.00 Uhr und 

              13.00 bis 17.00 Uhr 

Freitag      9.00 bis 12.00 Uhr 

in den Räumen der Kämmerei der 

 Gemeindeverwaltung Hoppegarten 

 Lindenallee 14 

 15366 Hoppegarten 

erfolgen. 

Hoppegarten, 11.12.2019 

gez. Karsten Knobbe 
Bürgermeister 
 
 

Satzung der Gemeinde Hoppegarten für die Benutzung kommunaler Einrichtungen der Gemeinde 
Hoppegarten und über die Erhebung von Benutzungsgebühren  

(Benutzungs- und Gebührensatzung) vom 11.12.2019 
 
Auf der Grundlage der §§ 3 und 28 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. 
Dezember 2007 (GVBl.I/07, Nr. 19, S. 286) i.V.m. den §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg 
(KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl.I/04, Nr. 08, S. 174) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, Nr. 36) - alle in der jeweils gültigen Fassung -  hat die Gemeindevertretung Hoppegarten 
in der Sitzung am 09.12.2019 folgende Satzung für die Benutzung kommunaler Einrichtungen der Gemeinde Hoppegarten und 
über die Erhebung von Benutzungsgebühren beschlossen: 

 
§ 1 Anwendungsbereich 

 
(1) Die Satzung regelt die Verfahrensweise für die einmalige oder wiederkehrende Benutzung (Vermietung) von Einrichtungen im 
Eigentum der Gemeinde Hoppegarten an Dritte sowie für die Erhebung von Benutzungsgebühren. 
(2) Einrichtungen, die im Sinne dieser Satzung vermietet werden, sind: 

a)  das Haus der Generationen, Lindenallee 12, 15366 Hoppegarten,  
b)  der Mehrzweckraum im Ortsteilzentrum Hönow, Brandenburgische Straße 132 b, 15366 Hoppegarten, 
c)  Räume in den gemeindeeigenen Schulen,  
d)  Räume in den gemeindeeigenen Kindertagesstätten und 
e)  gemeindeeigene Sporthallen, Sportplätze und Gymnastikräume (Sportanlagen). 

(3) Die Nutzung des Sportplatzes an der Peter Joseph Lenné Oberschule mit Grundschulteil und der Gebrüder-Grimm-
Grundschule wird generell ausgeschlossen. Die Anlage darf mit Zustimmung des Bürgermeisters der Gemeinde Hoppegarten im 
Einzelfall nur von Sportvereinen genutzt werden, die ihren Sitz in der Gemeinde Hoppegarten haben. 
 

§ 2 Nutzungs- und Vergabegrundsätze 

 
(1) Volljährige natürliche und juristische Personen oder Personenvereinigungen können die Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 nutzen. 
Ausgeschlossen sind Nutzungen, die gegen geltendes Recht oder die guten Sitten verstoßen oder die geeignet erscheinen, die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu stören. Bauordnungsrechtliche und brandschutztechnische Sicherheitsvorschriften sind 
zu befolgen. 
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(2) Das Haus der Generationen und der Mehrzweckraum im Ortsteilzentrum Hönow stehen Bürgern, Vereinen, Organisationen, 
Firmen und anderen Institutionen zur Verfügung. Die Vermietung kann täglich von 8.00 Uhr bis maximal 22.00 Uhr erfolgen. Bei 
gleichzeitiger Anmeldung mehrerer Nutzer für einen Nutzungszeitraum erfolgt die Auswahl wie nachfolgend: Veranstaltungen der 
Gemeindeverwaltung einschließlich der Gemeindevertretung, ihrer Ausschüsse, Beiräte und Beauftragte, sowie dann Vereine 
und Bürger der Gemeinde vor allen anderen Nutzern. In Zweifelsfragen, wie auch bei Kollision gleichwertiger Anfragen obliegt 
die Entscheidung dem Bürgermeister der Gemeinde Hoppegarten.  
(3) Die gemeindeeigenen Räume in den Schulen und Kindertagesstätten können externen Anbietern für bildungsfördernde, 
kulturelle, sportliche oder gemeinnützige Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Die Vermietung kann nur zu den Öffnungszeiten 
der Schulen und Kindertagesstätten von 7.30 Uhr bis maximal 18.00 Uhr (Kita) und bis maximal 20.00 (Schule) erfolgen. Eine 
Vermietung in den Schulsommerferien des Landes Brandenburg findet nicht statt. Für andere Nutzungszeiten, bedarf es der 
Zustimmung des Bürgermeisters der Gemeinde Hoppegarten. 
(4) Die Sportanlagen stehen vorrangig Schulen, Kindertagesstätten, gemeinnützigen Vereinen und Jugend- und Freizeitgruppen 
für sportliche Zwecke zur Verfügung. Die Sportanlagen werden montags bis freitags von 7:00 Uhr bis 16:30 Uhr vorrangig den 
Schulen und Kindertagesstätten zur Verfügung gestellt. Die Vermietung erfolgt von Montag bis Samstag von 8.00 Uhr bis maximal 
21.30 Uhr, am Sonntag bis maximal 20.00 Uhr. Soweit die Veranstaltung am Sonntag vier Stunden oder mehr voraussichtlich 
andauert, ist die Ruhezeit von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr zu beachten. Während der Ruhezeit darf 
die Lautstärke entsprechend der Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV nicht überschritten werden. Nähere Hinweise 
ergehen mit dem Nutzungsvertrag. Während der Ruhezeit dürfen Lautsprecheranlagen nicht genutzt werden.  
(5) Feiertage und die Schulsommerferien des Landes Brandenburg sind für die Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 c), d) und e) 
regelmäßig von der Vermietung ausgenommen.  
(6) Die Vergabe für eine wiederkehrende Nutzung erfolgt für Räume in den Schulen und Kindertagesstätten sowie bei den 
Sportanlagen für maximal den Zeitraum eines Schuljahres. Dafür sind die Anträge bis zum 01.06. des Jahres für das folgende 
Schuljahr bei der Vergabestelle gem. § 3 der Satzung zu stellen. Anträge für Wettkämpfe und Veranstaltungen sind mindestens 
14 Tage vor dem Veranstaltungstermin einzureichen. 
(7) Ein Rechtsanspruch auf Nutzungsüberlassung einer bestimmten Einrichtung und/oder zu einer bestimmten Benutzungszeit 
besteht grundsätzlich nicht. Die Nutzung wird nur gewährt, wenn der vorrangige Nutzungszweck der Einrichtung der beantragten 
Nutzung nicht entgegen steht und die Belange der Gemeinde Hoppegarten oder ihrer Einrichtungen nicht beeinträchtigt werden. 
Die Nutzung der freien Parkflächen ist möglich, jedoch besteht hierauf kein Rechtsanspruch. 
(8) Für die kommunalen Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 dieser Satzung gelten für deren bestimmungsgemäßen Gebrauch und 
Nutzung die Nutzungs-, Hallen- oder Hausordnung verbindlich und werden mit dem Nutzungsvertrag anerkannt und 
ausgehändigt. 
 

§ 3 Vergabestelle 
 

(1) Die Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 dieser Satzung werden von der Gemeindeverwaltung Hoppegarten vergeben. Die 
Räumlichkeiten im Haus der Generationen werden durch den Betreiber der Einrichtung nach Maßgabe dieser Satzung vergeben. 
Die Vergabe erfolgt durch Abschluss eines Nutzungsvertrages. 
(2) Für die Nutzung der Einrichtungen durch die Gemeindevertretung, einschließlich der Ausschüsse, der Gemeindeverwaltung, 
der Beiräte und Beauftragten müssen keine gesonderten schriftlichen Nutzungsverträge abgeschlossen werden.  
(3) Eine Überlassung durch den Nutzer an Dritte ist ohne Zustimmung der Vergabestelle unzulässig. 

 
§ 4 Kündigung 

 
(1) Bei Nutzungsverträgen über einen Zeitraum von mindestens zwei Monaten wird eine Kündigungsfrist von vier Wochen zum 
Monatsende für beide Seiten vereinbart.  
(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches bleibt hiervon unberührt. 
 

§ 5 Rücktritt und sonstige Beendigungstatbestände 

 
(1) Die Gemeinde Hoppegarten kann vom Vertrag zurücktreten, wenn 

a)  das vereinbarte Nutzungsentgelt und/oder die Kaution nicht rechtzeitig entrichtet wird, 
b)  die zu erbringenden Auflagen oder etwaige Genehmigungen auf Verlangen nicht vorgelegt werden, 
c) die Nutzung durch die Gemeinde vorrangig erfolgen muss oder 
d)  durch die beabsichtigte Veranstaltung eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder eine 

Schädigung des Ansehens der Gemeinde zu befürchten ist. 
(2) Schwere oder wiederholte Übertretungen der Nutzungs-, Hallen- oder Hausordnung berechtigen die Gemeinde Hoppegarten 
die Nutzungsgenehmigung umgehend zu entziehen und künftige Benutzungsanträge abzulehnen. 
(3) Die Gemeinde Hoppegarten kann die Nutzung wegen der Durchführung von Reparaturarbeiten jeder Art ausschließen. Diese 
sind dem Nutzer vorher anzuzeigen und -soweit möglich - mit ihm abzustimmen. 
(4) Macht die Gemeinde Hoppegarten von ihrem berechtigten Rücktrittsrecht nach Abs. 1 bzw. von der Entziehung der 
Nutzungsgenehmigung gem. Abs. 2 oder nach Abs. 3 Gebrauch, erwächst dem Nutzer kein Entschädigungsanspruch gegenüber 
der Gemeinde Hoppegarten. In den Fällen des Abs. 1 und 2 sind alle der Gemeinde Hoppegarten bis dahin entstandenen Kosten 
vom Nutzer zu erstatten. 
(5) Fällt die vertragsgegenständliche Nutzung in Folge höherer Gewalt, unmittelbarer Terrorbedrohung oder unmittelbarer 
Kriegseinwirkung aus, so trägt jede Partei ihre Kosten selbst. Ein wechselseitiger Regress findet in diesem Fall nicht statt. 
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§ 6 Haftung/Versicherung 
 

(1) Der Nutzer haftet für alle Schäden, die der Gemeinde Hoppegarten an den überlassenen Einrichtungen, Geräten und 
Zugangswegen durch die Nutzung im Rahmen des Benutzungsverhältnisses entstehen. Schäden, die auf normalen Verschleiß 
beruhen, fallen nicht unter diese Regelung. Unberührt bleibt auch die Haftung der Gemeinde Hoppegarten als 
Grundstückseigentümerin für den sicheren Bauzustand von Gebäuden gemäß § 836 BGB. 
(2) Der Nutzer stellt die Gemeinde Hoppegarten von etwaigen Haftungsansprüchen seiner Mitglieder, Bediensteten oder 
Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltungen und sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der 
Benutzung der überlassenen kommunalen Einrichtung stehen.  
(3) Der Nutzer stellt die Gemeinde von etwaigen Entgeltansprüchen Dritter frei. Für Garderobe, Geld und Wertsachen haftet der 
Nutzer selbst. 
(3) Die Gemeinde Hoppegarten haftet darüber hinaus auch nicht für Personenschäden, soweit die bei ihr angestellten Personen 
oder von ihr beauftragten Personen nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.  
(4) Der Nutzer hat vor Nutzungsbeginn eine ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschließen, durch welche auch die 
Freistellungsansprüche gedeckt werden. Auf Verlangen der Vergabestelle hat der Nutzer die Versicherungspolice vorzulegen 
sowie die Prämienzahlungen nachzuweisen. 
 

§ 7 Rechte der Bediensteten und Beauftragten der Gemeinde 
 

(1) Den Bediensteten und Beauftragten der Gemeinde Hoppegarten ist jederzeit Zutritt zu den vermieteten Einrichtungen zu 
gewähren. 
(2) Bedienstete und Beauftragte der Gemeinde Hoppegarten sind berechtigt, entsprechend den Bestimmungen dieser Satzung 
und der Nutzungs-, Hallen- oder Hausordnung Weisungen zu erteilen. Diesen Weisungen ist Folge zu leisten. Auf ihr Verlangen 
sind verursachte Mängel und Schäden unverzüglich abzustellen bzw. entsprechende Schritte zur Beseitigung einzuleiten. 

 
§ 8 Gebühren 

 

(1) Die Gemeinde Hoppegarten erhebt für die Benutzung der kommunalen Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 dieser Satzung 
Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg in der jeweils gültigen Fassung. Die Höhe der 
Benutzungsgebühren bemisst sich nach der Anlage 1 dieser Satzung. Die Gebühren sind auch dann zu zahlen, wenn die Nutzung 
aus Gründen die der Nutzer zu vertreten hat, nicht erfolgt. 
(2) Die Benutzungsgebühr deckt einen Teil der Kosten für die Bewirtschaftung, Abnutzung, Heizung, Beleuchtung und Reinigung 
der benutzten Einrichtung und deren Ausstattung einschließlich der dazugehörigen sanitären Anlagen und Verkehrsflächen. 
(3) Erfordert die verursachte Nutzung der Einrichtung eine über das normale Maß hinausgehende mit zusätzlichen Kosten 
verbundene Reinigung oder Abnutzung bzw. Verbrauch, wird eine zusätzliche Gebühr in Höhe der für die Gemeinde Hoppegarten  
entstehenden zusätzlichen Kosten zuzüglich eines Verwaltungskostenaufschlages von 5 % dieser zusätzlichen Kosten erhoben. 
(4) Die Benutzungsgebühr wird von demjenigen geschuldet, der den Nutzungsvertrag im eigenen bzw. fremden Namen 
unterschreibt. Mehrere Nutzer haften als Gesamtschuldner. 
(5) Die Gemeinde erhebt vorab für größere Veranstaltungen eine Kaution in Höhe von 150,00 bis 400,00 € für eventuell 
entstehende Schäden durch die Nutzung oder Schlüsselverlust. Die Höhe richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung. Die 
Kaution ist vor der Veranstaltung auf dem zur Zahlung angegebenen Konto zu hinterlegen und wird nach Veranstaltungsende, 
wenn die Abnahme der Räume beanstandungsfrei erfolgte, zurückgezahlt. 
 

§ 9 Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit dem Abschluss des Nutzungsvertrages für die kommunale Einrichtung.  
(2) Die Gebühr für eine fortlaufende Benutzung einer Einrichtung wird halbjährlich fällig. Bei einmaligen Veranstaltungen werden 
die Gebühr und die Kaution mit dem Abschluss des Nutzungsvertrages fällig.  
(3) Eine rückwirkende Verrechnung oder Erstattung wegen ungenutzter Stunden aus Gründen, die vom Nutzer zu vertreten sind, 
erfolgt nicht. Kündigt die Gemeinde den Nutzungsvertrag aus Gründen, die nicht von dem Nutzer zu vertreten sind, bzw. tritt sie 
vom Vertrag gem. § 5 zurück, werden im Voraus entrichtete Entgelte ganz oder anteilig erstattet. 
 

§ 10 Gebührenbefreiung 

 
Benutzungsgebühren werden nicht erhoben für die Nutzung kommunaler Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2  dieser Satzung: 

a) durch Schulen, Horte und Kindertagesstätten und sonstige Einrichtungen der Gemeinde Hoppegarten und 
des Landkreises Märkisch Oderland,  

b) durch von in der Gemeinde Hoppegarten tätigen gemeinnützigen Vereinen (Vereine, Vereinigungen, 
Verbände, Orts- und Initiativgruppen sowie Kirchengemeinden) im Rahmen ihrer satzungsmäßigen Tätigkeit, 
wenn die Einrichtung vom Verein ausschließlich für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren genutzt wird, sofern 
mit der Nutzung keine Erhebung von Eintrittsgeldern o.ä. verbunden ist (davon ausgenommen sind 
Mitgliedsbeiträge für eine Vereinsmitgliedschaft); erfolgt die Nutzung durch Erwachsene und 
Kinder/Jugendliche, wird bei entsprechendem Nachweis des Nutzers die Gebühr prozentual gekürzt,  

c) durch Fördervereine für die Einrichtung, die laut Satzungszweck gefördert werden soll und 
d) durch die Gemeindeverwaltung, die Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte und 

Beauftragte der Gemeinde Hoppegarten. 
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§ 11 Gebührenbefreiung auf Antrag 

 
(1) Von der Entrichtung der Benutzungsgebühren können auf Antrag Nutzer, deren Tätigkeit das Gemeinwesen der Gemeinde 
Hoppegarten besonders fördert, ganz oder teilweise befreit werden. Dies ist in der Regel dann anzunehmen, wenn sich die 
Tätigkeit des Nutzers auf wirtschafts-, tourismus-, kultur-, sport-, oder sozialfördernde Maßnahmen für die Gemeinde Hoppegarten 
bezieht. 
(2) Die Anträge auf Befreiung von den Benutzungsgebühren nach Absatz 1 sind bei der Vergabestelle einzureichen. 
(3) Über die Befreiung von Benutzungsgebühren auf Antrag entscheidet der Hauptausschuss der Gemeinde Hoppegarten ggf. 
auch rückwirkend, soweit zwischen Antragstellung und Veranstaltung keine Sitzung des Hauptausschusses festgelegt ist. 
 

§ 12 Inkrafttreten 
 

Die Satzung der Gemeinde Hoppegarten für die Benutzung kommunaler Einrichtungen der Gemeinde Hoppegarten und über die 
Erhebung von Benutzungsgebühren (Benutzungs- und Gebührensatzung) vom 11.12.2019 tritt am 01.01.2020 in Kraft 
 
Hoppegarten, den 11.12.2019 
 
 
gez. Karsten Knobbe 
Bürgermeister 

 

Anlage 1 Benutzungs- und Gebührensatzung vom 11.12.2019 
  

Einrichtung Zahlbetrag 

1. Haus der Generationen, Lindenallee 12, 15366 Hoppegarten 

Bürgermeisterzimmer, inkl. sanitäre Anlagen und Küchennutzung 20,00 € pro angefangene Stunde  

Seminarraum, inkl. sanitäre Anlagen und Küchennutzung 20,00 € pro angefangene Stunde  

Musikzimmer und großer Saal mit Wintergarten, inkl. sanitäre Anlagen 
und Küchennutzung 

- 30,00 € angefangene pro Stunde 
- 150,00 € für eine Nutzung bis 6 Stunden 
- 200,00 € für eine Nutzung bis 10 Stunden 
- 250,00 € für eine Nutzung bis 20 Stunden 

Raumnutzung, inkl. sanitäre Anlagen und Küchennutzung durch 
gemeinnützige Vereine (Vereine, Vereinigungen, Verbände, Orts- und 
Initiativgruppen sowie Kirchengemeinden) mit Sitz oder Betätigungsfeld 
in Hoppegarten 

5,00 € pro angefangene Stunde  

2. Ortsteilzentrum Hönow, Brandenburgische Straße 132b, 15366 Hoppegarten 

Mehrzweckraum, inkl. sanitäre Anlagen und Küchennutzung 20,00 € pro angefangene Stunde  

Raumnutzung, inkl. sanitäre Anlagen und Küchennutzung durch 
gemeinnützige Vereine (Vereine, Vereinigungen, Verbände, Orts- und 
Initiativgruppen sowie Kirchengemeinden) mit Sitz oder Betätigungsfeld 
in Hoppegarten 

5,00 € pro angefangene Stunde  

3. Peter Joseph Lenné Oberschule mit Grundschulteil, von-Canstein-Straße 2, 15366 Hoppegarten 

Unterrichtsraum 5,00 € pro angefangene Stunde  

Mensa 5,00 € pro angefangene Stunde  

4. Gebrüder-Grimm-Grundschule, Brandenburgische Straße 132, 15366 Hoppegarten 

Unterrichtsraum 5,00 € pro angefangene Stunde 

5. Kindertagesstätten 
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Gruppenraum 5,00 € pro angefangene Stunde 

6. Sporthallen 

6.1 Zweifeldhalle an der Peter Joseph Lenné Oberschule m. Grundschulteil, von-Canstein-Straße 2, 15366 
Hoppegarten 

beide Felder, inkl. sanitäre Anlagen und Umkleiden  12,00 € pro angefangene Stunde  

ein Feld, inkl. sanitäre Anlagen und Umkleiden 6,00 € pro angefangene Stunde  

6.2 Gymnastikhalle an der Peter Joseph Lenné Oberschule m. Grundschulteil, von-Canstein-Straße 2, 15366 
Hoppegarten 

Gymnastikhalle, inkl. sanitäre Anlagen und Umkleiden 6,00 € pro angefangene Stunde  

6.3 Zweifeldhalle an der Gebrüder-Grimm-Grundschule, Brandenburgische Straße 132, 15366 Hoppegarten 

beide Felder, inkl. sanitäre Anlagen und Umkleiden  12,00 € angefangene pro Stunde  

ein Feld, inkl. sanitäre Anlagen und Umkleiden 6,00 € angefangene pro Stunde  

6.4 Gymnastikraum an der Gebrüder-Grimm-Grundschule, Brandenburgische Straße 132, 15366 Hoppegarten 

Gymnastikraum inkl. sanitäre Anlagen und Umkleiden 6,00 € angefangene pro Stunde  

7. Sportanlagen 

7.1 Außensportplatz an der Peter Joseph Lenné Oberschule m. Grundschulteil, von-Canstein-Straße 2, 15366 
Hoppegarten 

Sportplatz inkl. Umkleiden und sanitäre Anlagen 10,00 € pro angefangene Stunde  

7.2 Außensportplatz an der Gebrüder-Grimm-Grundschule, Brandenburgische Straße 132, 15366 Hoppegarten 

Sportplatz inkl. Umkleiden und sanitäre Anlagen 10,00 € pro angefangene Stunde  
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